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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 16243/J 

der Abgeordneten Belakowitsch betreffend Distribution und Logistik des Covid-19-Impf-

stoffs mit türkisen Freunden? wie folgt: 

 

Fragen 1 bis 6: 

• Wie lautet der genaue Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistungen zur Über-

nahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen bis 15.06.2021"?  

• Sind Sie in der Lage diesen genauen Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistun-

gen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen bis 

15.06.2021" offenzulegen?  

a. Wenn nein, warum nicht?  

b. Wenn ja, legen Sie als zuständiger Gesundheitsminister diesen Text der Rah-

menvereinbarung: „Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Vertei-

lung von COVID-19 Impfstoffen bis 15.06.2021" in der Anfragebeantwortung 

dieser Anfrage offen?  

i. Wenn nein, können Sie als zuständiger Gesundheitsminister die 

Gründe nennen, warum Sie den Text der Rahmenvereinbarung: 
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„Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von CO-

VID-19 Impfstoffen bis 15.06.2021" in der Anfragebeantwortung die-

ser Anfrage nicht offenlegen?  

• Wie lautet der genaue Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistungen zur Über-

nahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen (Phase 3) bis 

31.12.2022"?  

• Sind Sie in der Lage diesen genauen Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistun-

gen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen (Phase 3) 

bis 31.12.2022" offenzulegen?  

a. Wenn nein, warum nicht?  

b. Wenn ja, legen Sie als zuständiger Gesundheitsminister diesen Text der Rah-

menvereinbarung: „Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Vertei-

lung von COVID-19 Impfstoffen (Phase 3) bis 31.12.2022" in der Anfragebe-

antwortung dieser Anfrage offen?  

i. Wenn nein, können Sie als zuständiger Gesundheitsminister die 

Gründe  nennen, dass Sie den Text der Rahmenvereinbarung: 

„Dienstleistungen zur  Übernahme, Lagerung und Verteilung 

von COVID-19 Impfstoffen (Phase 3) bis  31.12.2022" in der Anfra-

gebeantwortung dieser Anfrage nicht offenlegen? 

• Wie lautet der genaue Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistungen zur Über-

nahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen (2022-2025) bis 

31.05.2025"?  

• Sind Sie in der Lage diesen genauen Text der Rahmenvereinbarung: „Dienstleistun-

gen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 Impfstoffen (2022-

2025)" offenzulegen?  

a. Wenn nein, warum nicht?  

b. Wenn ja, legen Sie als zuständiger Gesundheitsminister diesen Text der Rah-

menvereinbarung: „Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Vertei-

lung von COVID-19 Impfstoffen (2022-2025)" in der Anfragebeantwortung 

dieser Anfrage offen?  

i. Wenn nein, können Sie als zuständiger Gesundheitsminister die 

Gründe nennen, dass Sie den Text der Rahmenvereinbarung: "Dienst-

leistungen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19 

Impfstoffen (2022-2025) in der Anfragebeantwortung dieser Anfrage 

nicht offenlegen?  

 

Die gegenständlichen Rahmenvereinbarungen sind als Beilage angeschlossen. 
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Frage 7: 

Welche „Vernichtungskosten" im Zusammenhang mit der Übernahme, Lagerung und Ver-

teilung von Covid-19 Impfstoffen sind jeweils in den Jahren 2021, 2022 und 2023 (bis ein-

schließlich August 2023) angefallen?  

 

Für die Entsorgung von abgelaufenen COVID-19-Impfstoffen sind bis einschließlich Augst 

2023 Kosten in Höhe von € 63.001,65 angefallen. 

 

Frage 8: 

Wie verteilen sich diese „Vernichtungskosten" im Zusammenhang mit der Übernahme, La-

gerung und Verteilung von Covid-19 Impfstoffen jeweils in den Jahren 2021, 2022 und 2023 

(bis einschließlich August 2023) auf die einzelnen Impfstoffe?  

 

Die Entsorgungskosten verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Impfstoffherstel-

ler: 

 

AstraZeneca BioNTech/Pfizer Johnson&Johnson Moderna Novavax Gesamtergebnis 

€ 1.429,80 € 29.562,85 € 242,60 € 19.286,80 € 12.479,60 € 63.001,65 

 

Frage 9: 

Wie verteilen sich diese „Vernichtungskosten" im Zusammenhang mit der Übernahme, La-

gerung und Verteilung von Covid-19 Impfstoffen jeweils in den Jahren 2021, 2022 und 2023 

(bis einschließlich August 2023) auf die einzelnen Firmen Herba Chemosan AG, Jakoby GM 

Pharma GmbH, Kwizda Pharmahandel GmbH, PHOENIX Arzneiwarengroßhandel GmbH und 

Richter Pharma AG?  

 

Die Entsorgungskosten verteilen sich wie folgt auf die fünf Großhändler: 

 

Herba  
Chemosan AG 

Jakoby GM 
Pharma 
GmbH 

Kwizda 
Pharma-
handel 
GmbH 

PHOENIX Arz-
neiwarengroß-
handel GmbH Richter Pharma AG Gesamtergebnis 

€ 15.765,70 € 4.064,00 € 24.634,80 € 17.237,00 € 1.300,15 € 63.001,65 

 

Frage 10: 

Mit welchen „Vernichtungskosten" im Zusammenhang mit der Übernahme, Lagerung und 

Verteilung von Covid-19 Impfstoffen bis zum Ende des Jahres 2023 bzw. für die Jahre 2024 

und 2025 rechnen Sie als zuständiger Gesundheitsminister?  
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Beim Ausbleiben von Impfstoffweitergaben von nicht an die Corona-Virus-Variante XBB 1.5 

angepassten Impfstoffdosen rechnet das BMSGPK mit reinen Entsorgungskosten nach Jah-

ren in folgender Höhe: 

• 2023: € 63.187,30 

• 2024: € 198.035,65 

 

Frage 11: 

Mit welchen Pharmaunternehmen (Produktion und Großhandel) wurde die Beschaffung von 

Impfstoffen für öffentliche Impfprogramme im Wege der Bundesbeschaffungsgesellschaft 

(BBG) seit dem 01.01.2020 abgewickelt? 

 

Die Beschaffung von COVID-19-Impfstoffen auf EU-Ebene erfolgte durch die EU-Kommis-

sion und wurde durch den EU-Lenkungsausschuss begleitet, in dem auch Österreich vertre-

ten war. Daher war die Bundesbeschaffung GmbH (BBG) nicht in die Beschaffung von Covid-

19-Impfstoffen involviert. Betreffend Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Ver-

teilung von COVID-19-Impfstoffen wurden die Verfahren mit folgenden Auftragnehmern 

abgeschlossen. 

• Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19-Impfstof-

fen: BieGe/ArGe Herba Chemosan Apotheker-AG & Kwizda Pharmahandel GmbH & 

PHOENIX Arzneiwarengroßhandlung GmbH & Jacoby GM Pharma GmbH & Richter 

Pharma AG 

• Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19-Impfstof-

fen (Phase 3): BieGe/ArGe Herba Chemosan Apotheker-AG & Kwizda Pharmahandel 

GmbH & PHOENIX Arzneiwarengroßhandlung GmbH & Jacoby GM Pharma GmbH & 

Richter Pharma AG 

• Dienstleistungen zur Übernahme, Lagerung und Verteilung von COVID-19-Impfstof-

fen (2022-2025): BieGe/ArGe Herba Chemosan Apotheker-AG & Kwizda Pharma-

handel GmbH & PHOENIX Arzneiwarengroßhandlung GmbH & Jacoby GM Pharma 

GmbH & Richter Pharma AG 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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